
Prof. Dr. Olaf Sosnitza             Vorlesung Urheberrecht 

 
 

Unterschiede zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht 
 
 

Urheberrecht      Leistungsschutzrecht 
 

Werk Vermittlung 

Schöpfung 
Künstlerische oder unternehmerische 

Leistung oder Investition 

Unübertragbarkeit Übertragbarkeit 

70 Jahre post mortem auctoris Zwischen 15 und 50 Jahre 

 


